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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1997

Norm

ZPO §84 II

ASGG §51 Abs3 Z2

Rechtssatz

Grundlage für die Prüfung der Frage der Arbeitnehmerähnlichkeit eines geklagten Arbeitnehmers sind die

Klagebehauptungen. Die Behauptung des Klägers, diesem komme eine arbeitnehmerähnliche Stellung zu, stellt aber

nur ein Rechtsbehauptung dar, die eine inhaltliche Prüfung der maßgebenden tatsächlichen Voraussetzungen nicht

ersetzen kann. Dies führt aber noch nicht zur Zurückweisung der Klage mangels sachlicher Zuständigkeit des

Arbeitsgerichtes und Sozialgerichtes, sondern zur Einleitung eines Verbesserungsverfahrens.

Entscheidungstexte

9 ObA 207/97z

Entscheidungstext OGH 27.08.1997 9 ObA 207/97z

Veröff: SZ 70/161

3 Ob 109/03f

Entscheidungstext OGH 26.09.2003 3 Ob 109/03f

Vgl; Beisatz: Die Unklarheit darüber, ob sich aus dem Klagsvorbringen die sachliche Zuständigkeit des

angerufenen Gerichts ableiten lässt, muss grundsätzlich zu einem Verbesserungsauftrag führen. (T1)
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